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Stadtrat 

 

 
 
 

Protokollauszug 

31. Sitzung vom 18. November 2024 

 

241 3.2.4 2022.1869 Gebührenordnung Bäder ab Januar 2025 

   Erhöhung der Eintrittspreise Bäder ab 1. Januar 2025 

 

1. Ausgangslage 

Wädenswil ist eine Stadt mit vielen Sportangeboten. Dank der attraktiven Lage direkt am Zü-

richsee verfügt sie neben einem grossen und modernen Hallenbad über mehrere Seebäder. 

Um die Attraktivität der Bäder und somit auch der Stadt zu erhalten, wurde in den letzten 

Jahren mehreren Investitionsanträgen zur Sanierung der verschiedenen Badeanstalten zu-

gestimmt. Sowohl die Sportbauten Untermosen, zu welchen auch ein Hallenbad und ein 

Wellnessbereich gehören, als auch das Strandbad Rietliau und die Brettlibadi wurden in der 

Folge instandgesetzt und modernisiert. Um das Angebot zusätzlich attraktiver zu machen, 

wurden in den letzten Jahren die Öffnungszeiten des Hallenbads und die Saisondauer er-

weitert, was zu einem höheren Personalbedarf geführt hat. 

 

Im Vergleich zu privaten Bädern, die mit dem Ziel eines vollständigen Kostendeckungsgrads 

wirtschaften und meistens nur eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, sollen insbesondere 

öffentliche Hallenbäder den Bedürfnissen der breiten Bevölkerung entsprechen und mit ih-

rem Angebot möglichst viele Personen ansprechen – eine vollständige Kostendeckung ist 

vor diesem Hintergrund nicht möglich. Während sich der Kostendeckungsgrad des Strand-

bads Rietliau seit 2018 einigermassen konstant zwischen 27 und 33 % bewegt (die Besu-

cherzahlen sind witterungsabhängig), sank derjenige des Hallenbads aufgrund von Investiti-

onen, steigenden Energiepreisen aufgrund der drohenden Energiemangellage und der Er-

weiterung der Öffnungszeiten in den letzten drei Jahren stetig und befindet sich nun eben-

falls unter 40 %. In der Brettlibadi wird erst seit Mitte 2023 eine Eintrittsgebühr verlangt, da-

her gibt es noch keine Erfahrungswerte zum Kostendeckungsgrad. 

 

Tabelle 1: Kostendeckungsgrad seit 2017 

 Kostendeckungsgrad in Prozent 

Jahr Hallenbad  Strandbad Rietliau 

2017 53.17 22.07 

2018 54.38 29.67 

2019 51.63 34.61 

2020* 43.14 27.09 

2021* 38.26** 30.02 

2022 53.03** 28.74 

2023 38.39** 32.93 

*Einfluss von Massnahmen aufgrund Covid-19 

**inkl. Wellness 
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Nachdem es inzwischen zu einer Normalisierung der Energiepreise gekommen ist, strebt 

der Stadtrat eine mittelfristige Erhöhung der Kostendeckungsgrade von Hallenbad und See-

bädern auf mindestens 55 % im Hallenbad und 40 % in den Seebädern an. Um dieses Ziel 

zu erreichen, ist er gezwungen, die marktbedingten Schwankungen wie Energiepreise und 

Teuerung über eine Erhöhung der Eintrittspreise abzufedern. Auch werden die Strandbäder 

ab 2025 mehrwertsteuerpflichtig, was eine Abgabe von 8.1% des Umsatzes zur Folge hat.  

 

 

2. Preisgestaltung, Änderungen des Gebührentarifs 

Die Eintrittspreise des Hallenbads und der Strandbäder sind seit Jahren unverändert. Eine 

der Teuerung und der Energiekosten angepasste Preisgestaltung ist daher dringend not-

wendig, was auch ein Vergleich mit anderen Gemeinden im Bezirk Horgen zeigt. Viele der 

Gemeinden haben bereits in den letzten Jahren die Eintrittspreise angepasst und es zeigt 

sich, dass in Wädenswil nun die Eintrittspreise in den Seebädern im Vergleich zu den ande-

ren Gemeinden am niedrigsten sind. Auch im Hallenbad befindet sich Wädenswil im Ver-

gleich mit anderen Gemeinden eher im unteren Mittelfeld der Preisskala, auch wenn ein di-

rekter Vergleich des Hallenbads mit Horgen und Richterswil zurzeit nicht möglich ist, da 

beide Gemeinden aktuell lediglich über ein Lernschwimmbecken, jedoch über kein Hallen-

bad verfügen.  

 

Tabelle 2: Vergleich mit Nachbargemeinden Hallenbad (auswärtiger Tarif) 

Gemeinde Einzeleintritt Er-
wachsene (CHF) 

Einzeleintritt 
Kinder (CHF) 

10er-Abo Er-
wachsene (CHF) 

Jahreskarte Er-
wachsene (CHF) 

Wädenswil Hallenbad 7.50 3 60 250 
Horgen Hallenbad Bergli 
(als Zwischennutzung) 0 0 0 0 

Thalwil Hallenbad 8 5 72 230 

Richterswil Hallenbad k.A. k.A. k.A k.A. 

Adliswil Hallenbad 8.50 4.50 76.50 290 

Langnau a. A. Hallenbad 7 3.50 70 (12 Eintritte) 210 

Kilchberg Hallenbad 8 4 72 280 

Männedorf Hallenbad 8.50 3.50 75 260 

 

Tabelle 3: Vergleich mit Nachbargemeinden Seebäder (auswärtiger Tarif) 

Gemeinde Einzeleintritt Er-
wachsene (CHF) 

Einzeleintritt 
Kinder (CHF) 

10er-Abo Er-
wachsene 

(CHF) 

Saisonkarte Er-
wachsene (CHF) 

Wädenswil Strandbad 3.50 Kostenlos bis 14 29 46.50 

Wädenswil Brettlibadi 3 Kostenlos bis 14 25 40 

Horgen Strandbad 5 Kostenlos bis 16 45 80 

Thalwil Strandbad 5 Kostenlos bis 16  k.A. 66 

Richterswil Strandbad 5 2 (6-16 Jahre) 40 100 

Kilchberg Seebad 4 2 (6-16 Jahre) 35 55 

Oberrieden Strandbad 5 Kostenlos bis 16 k.A 60 

Männedorf Strandbad 4 1 (6-16 Jahre) 30 60 



 

2022.1869  Seite 3 von 8 

2.1 Die wichtigsten Änderungen des Gebührentarifs ab Januar 2025 

 

Allgemein 

Die Preise im Hallenbad werden im Vergleich zu denjenigen der Seebäder nur moderat an-

gepasst. Die Preise der Seebäder jedoch sollen denjenigen anderer Seegemeinden, die 

über mehr als ein Seebad verfügen, angeglichen werden.  

 

Zudem verzichtet der Stadtrat neu auf eine Unterscheidung der Eintrittspreise für Personen 

mit einem AHV/IV-Ausweis und solchen ohne AHV/IV-Ausweis. 

 

Im Zuge der Erhöhung können neu 10er-Abonnements oder Saisonabonnements in beiden 

Bädern eingesetzt werden, während für die Brettlibadi auch ein separates Saisonabonne-

ment für Erwachsene und 10er Abonnements zur Verfügung stehen, die nur den Eintritt in 

die Brettlibadi gewährleisten. Das Jahresabonnement des Hallenbads darf wie bis anhin 

auch weiterhin in den Seebädern verwendet werden. Der Eintrittspreis für den Wellnessbe-

reich bleibt unverändert. 

 

 

Änderung des Kinder- und Jugendtarifs 

Im Hallenbad war bis anhin nur der Eintritt von Kindern bis 3 Jahre kostenlos. Für Kinder 

und Jugendliche zwischen 3 und 14 Jahren wurde Eintritt verlangt. Die Seebäder waren hin-

gegen für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr kostenlos. Ab 15 Jah-

ren bezahlten Jugendliche sowohl im Hallenbad als auch in den Seebädern den Erwachse-

nentarif. 

 

Mit der Erhöhung der Eintrittspreise werden die Tarife für Kinder und Jugendliche auch neu 

gestaltet. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sind neu in allen Bädern kostenlos. Für 

Kinder und Jugendliche von 7 Jahren bis zum vollendeten 15. Lebensjahr gelten für alle Bä-

der Kinder- und Jugendtarife. Mit Vollendung des 15. Lebensjahr (ab 16 Jahren) werden neu 

über alle Bäder Erwachsenentarife erhoben. Auch werden ab dem 1. Januar 2025 Kindern 

und Jugendlichen bis zum vollendeten 15. Lebensjahr am Mittwochnachmittag sämtliche Bä-

der kostenlos zur Verfügung stehen.  
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Tabelle 4: Übersicht alte und neue Eintrittspreise  

Eintrittsart Aktuelle Eintrittspreise  Neuer Preis 
inkl. MWST 

(CHF)  

Einzeleintritt Erwachsene (Hallenbad) 7.50 8 

Einzeleintritt Wellness 24 24 

Einzeleintritt Kinder (Hallenbad) 3 4 

10er-Abo Erwachsene (Hallenbad) 60 72 

Jahreskarte Erwachsene (Hallenbad auswärtiger Tarif) 250 290 

Jahreskarte Erwachsene (Hallenbad einheimischer Tarif) 205 235 

10er-Abo Kinder (Hallenbad) 24 32 

Jahreskarte Kinder (Hallenbad auswärtiger Tarif) 125 150 

Jahreskarte Kinder (Hallenbad einheimischer Tarif) 96 115 

Einzeleintritt Erwachsene Strandbad 3.50 5 

Einzeleintritt Erwachsene Brettlibadi 3 3 

Einzeleintritt Kinder (alle Seebäder) kostenlos bis 14 Jahren 2 

10er-Abo Erwachsene (Strandbad) 29 45 

10er-Abo Erwachsene (Brettlibadi) 25 25 

10er-Abo Kinder (alle Seebäder) Kostenlos bis 14 Jahren 15 

Saisonkarte Erwachsene (alle Seebäder) 46.50 70 

Saisonkarte Kinder (alle Seebäder) k.A 35 

Saisonkarte Erwachsene nur Brettlibadi k.A 50 
Kombi-Saisonkarte Erwachsene (Seebäder und Hallen-
bad während Seebäder-Saison) 70 100 
Kombi-Saisonkarte Kinder (Seebäder und Hallenbad 
während Seebäder-Saison) 

k.A. 50 

 

Es wird eine moderate Reduzierung der Besucherzahlen erwartet – im Bereich von 5 bis 10 

% –, die jedoch durch die erhöhten Einnahmen kompensiert werden sollte. 
 

 

3. Regelung für exklusive Nutzung von Vereinen und Schulen 
Aktuell wird das Hallenbad auch von externen Schulen, kommerziellen Schwimmschulen 

und Vereinen genutzt. Bis anhin bestand keine einheitliche Regelung zu Nutzung und Ge-

bühren für die private bzw. exklusive Nutzung von Bahnen im Hallenbad. Mit der Anpassung 

der Eintrittspreise führt der Stadtrat auch eine einheitliche Lösung für diese Nutzung ein.  

 

Gemeinnützige Wädenswiler Vereine und nicht gewinnorientierte Privatschulen mit einem 

sozialen Auftrag und mit Sitz in Wädenswil können unter Berücksichtigung der Auslastung 

und des Publikumsverkehrs, in Absprache mit der Abteilung Gesellschaft, Bahnen zur exklu-

siven Nutzung kostenlos mieten. Für den administrativen Aufwand der Miete wird eine Ge-

bühr von CHF 20 / Bahn / Jahr verrechnet. Zusätzlich verpflichten sich die Vereine und 

Schulen, eine Jahreskarte zum einheimischen Tarif zu erwerben. Die Abteilung Gesellschaft 

koordiniert die Mieten.  
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Kommerzielle Nutzerinnen und Nutzer des Hallenbads (z.B. Privatschulen wie die Zurich In-

ternational School oder private Schwimmschulen) zahlen neben dem regulären Eintritt für 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen eine zusätzliche Gebühr von CHF 15 / Lek-

tion. Sie werden zusätzlich verpflichtet, ab einer Schülerinnen- und Schülerzahl von mehr 

als vier Teilnehmenden, unter Berücksichtigung der Auslastung und des Publikumsverkehrs 

sowie in Rücksprache mit der Abteilung Gesellschaft, eine Bahn zur exklusiven Nutzung zu 

mieten. Die Miete beträgt hierbei CHF 25 / Lektion / Bahn. Auch kleinere Unterrichtsgruppen 

dürfen auf Wunsch eine Bahn zu gleichen Konditionen zur exklusiven Nutzung mieten.  

 

 

4. Inkraftsetzung und Übergangsregelung 

Die neue Preisgestaltung der Eintrittsgebühren aller Bäder soll ab 1. Januar 2025 in Kraft 

treten. 

 

Bereits gelöste und laufende Abonnemente behalten ihre Gültigkeit bis zum Ablauf des 

Abonnements. Bereits erworbene Mehrfacheintritte wie 10er-Eintritte sind bis spätestens 

31. Juli 2025 einlösbar.  

 

Mietverträge und Vereinbarungen mit kommerziellen Nutzerinnen und Nutzern sowie mit Pri-

vatschulen werden unter Berücksichtigung allfälliger Kündigungsfristen auf den nächstmögli-

chen Termin aufgelöst.  

 

 

5.  Erwägungen 

Durch die vorgeschlagene Anpassung der Eintrittspreise, unter Berücksichtigung der neuen 

Mehrwertsteuer und der sinkenden Energiekosten, können die Kostendeckungsgrade erhöht 

werden. Die leicht sinkenden Besucherzahlen werden durch die erhöhten Preise kompen-

siert, wodurch die finanzielle Stabilität der Bäder gesichert wird. 

 

Der Öffentlichkeit steht weiterhin die Möglichkeit offen, kostenlos den gesamten öffentlichen 

Uferbereich (z.B. Naglikon, Rothus, etc.) des Zürichsees mit den vielen Grünflächen oder 

einen Badeweiher zu nutzen. Auch wird mit dem für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren 

kostenlosen Mittwochnachmittag in den Freibädern ein neues Gratisangebot geschaffen. 

Der Stadtrat, auf Antrag der Abteilung Gesellschaft, beschliesst:  

1. Die neuen Gebühren für die Bäder werden festgesetzt.  

2. Die neue Preisgestaltung tritt per 1. Januar 2025 in Kraft. Für bereits gelöste Abonne-

mente gilt die Übergangsregelung gemäss obigem Abschnitt 4. 

3. Das Präsidialsekretariat wird beauftragt, diesen Beschluss inkl. Gebührentarif amtlich zu 

publizieren.  

4. Der Rechtsdienst wird beauftragt, die Systematische Rechtssammlung nach Ablauf der 

Rechtsmittelfrist nachzuführen. 
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5. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen ab der amtlichen Publikation (ePublikati-

onen.ch), schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Horgen, Seestrasse 124, 8810 Horgen, er-

hoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 

Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.  

6. Mitteilung an:  

- Abteilung Gesellschaft 

- Abteilung Finanzen 

- Präsidialsekretariat 

- Rechtsdienst 

 

Status: öffentlich 

 

Für richtigen Auszug: 
 

 

Esther Ramirez 
Stadtschreiberin 

 

  



 

2022.1869  Seite 7 von 8 

Gebühren per 1. Januar 2025 

 

1. Sportbauten Untermosen  

1.1 Hallenbad 

 

 

 

*von 3 Jahren bis 14 Jahren 

 

1.2 Wellness  

Eintritt nur ab 16 Jahren  

 

1.3 Wellness mit Hallenbad  

Eintritt Wellness nur ab 16 Jahren 

  

Erwachsene ab 16 Jahren  

 bisher neu 

Einzeleintritt 7.50 CHF 8.00 CHF 

10 Eintritte 60.00 CHF 72.00 CHF 

Jahreskarte (Auswärtige) 205.00 (250) CHF 235.00 (290) CHF 

 bisher neu  

Kinder bis 6 Jahre 3.00 CHF* kostenlos 

Einzeleintritt 3.00 CHF* 4.00 CHF 

10 Eintritte 24.00 CHF* 32.00 CHF 

Jahreskarte (Auswärtige) 96.00 (125) CHF* 115.00 (150) CHF 

Mittwochnachmittags ab 13.30 Uhr  3.00 CHF* kostenlos 

Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahre  

 bisher neu 

Einzeleintritt 24.00 CHF 24.00 CHF 

10 Eintritte 216.00 CHF 216.00 CHF 

Jahreskarte Erwachsene (Auswärtige) 650.00 (800) CHF 650.00 (800.00) CHF 

Miete pro Tuch 4.00 CHF 5.00 CHF 

 bisher neu 

Einzeleintritt 28.00 CHF 30.00 CHF 

10 Eintritte 238.00 CHF 250.00 CHF 

Jahreskarte Erwachsene inkl. Seebäder im Sommer (Aus-

wärtige)  

765.00 (935) CHF 800.00 (975.00) CHF 
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2. Seebäder 

Erwachsene ab 16 Jahren 

 
 
Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahre  

*bis 14 Jahren 

 

 

Wer eine Kulturlegi besitzt, bezahlt für sämtliche Eintritte 50 % des Gesamtpreises.  

 

 

 bisher neu 

Einzeleintritt Strandbad Rietliau 3.50 CHF 5.00 CHF 

Einzeleintritt Brettlibadi 3.00 CHF 3.00 CHF 

10 Eintritte (alle Seebäder) 29.00 CHF 45.00 CHF 

10 Eintritte nur Brettlibadi 25 CHF 25 CHF 

Kombi-Saisonkarte (Seebäder und Hallenbad während See-

bäder-Saison) 

70.00 CHF 100.00 CHF 

Saisonkarte alle Seebäder 46.50 CHF (alle Seebäder)  70.00 CHF 

Saisonkarte nur Brettlibadi 40.00 CHF 50.00 CHF 

 bisher neu 

Kinder bis 6 Jahre kostenlos* kostenlos 

Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren kostenlos* 2.00 CHF 

10 Eintritte (alle Seebäder) kostenlos* 15.00 CHF 

Mittwochnachmittags alle Seebäder ab 13.30 Uhr  kostenlos* kostenlos 

Kombi-Saisonkarte (Seebäder und Hallenbad während See-

bäder-Saison) 

k.A 50.00 CHF 

Saisonkarte alle Seebäder k.A. 35.00 CHF 
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